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J. J. M . van der Ven t 
Von H a n s E Z a c h e r 

A m 10. Mai 1988 starb Professor Dr. jur. Dr. jur. h. c. J. J. M . van der Ven. 
Mit ihm starb ein Gelehrter, dessen Werk und Wirken in einzigartiger Weise 
den Aufgaben gedient hat, die sich auch diese Zeitschrift stellt: dem Arbeits­
und Sozialrecht, der Arbeits- und Sozialrechtsvergleichung und dem Interna­
tionalen Arbeits- und Sozialrecht. So ist es eine selbstverständliche Pflicht 
dieser Zeitschrift, dieses Mannes zu gedenken. 

/ . 

Josephus Joannes Maria van der Ven wurde am 14. Oktober 1907 in Arn-
heim geboren. Nachdem er das Gymnasium in Arnheim absolviert hatte, stu­
dierte er an der Katholischen Universität Nimwegen Rechtswissenschaft. Da­
nach war er zunächst als Rechtsanwalt tätig. Von 1936 bis 1947 war er am 
»Centrale Raad van Beroep«, der höchsten gerichtlichen Instanz der Nieder­
lande auf dem Gebiet der Sozialversicherung und der Beamtenversorgung. 
Während dieser Zeit (1941) promovierte er an der Universität Nimwegen mit 
einer Doktorarbeit über ein bürgerlichrechtliches Thema. 1942 wurde er Pri­
vatdozent für Arbeitsrecht an der Reichsuniversität Utrecht. Der Titel seiner 
öffentlichen Antrittsvorlesung war »Arbeit und Recht«. 1947 wurde er sowohl 
an der Katholischen Universität Nimwegen als auch an der Reichsuniversität 
Utrecht zum außerordentlichen Professor für Arbeitsrecht ernannt. 1950 er­
hielt er an der Reichsuniversität in Utrecht den Lehrstuhl für Arbeitsrecht, 
Rechtssoziologie und Rechtsphilosophie. 1969-1972 war er Rektor der 
Reichsuniversität Utrecht. 1972 wurde er emeritiert. 

Auch als Professor blieb J. J. M . van der Ven der Praxis verbunden. Von 
1952 bis 1968 war er Vorsitzender des »Socialen Verzekeringsraad«, des höch­
sten Beratungs- und Aufsichtsgremiums der niederländischen Sozialversiche­
rungen. Viele Jahre war er Mitglied der Regierungskommission für die Ver­
einheitlichung und Kodifikation des niederländischen Rechts der sozialen Si­
cherheit. Über lange Zeit hin gehörte er der niederländischen Delegation zur 
Internationalen Arbeitsorganisation an. Nach seiner Emeritierung widmete 
er dieser Organisation seine besonderen Dienste als Mitglied der Sachver­
ständigenkommission, welche die Anwendung der Übereinkommen und 
Empfehlungen der Internationalen Arbeitsorganisation durch die Mitglied­
staaten überwacht. 

Bis in die letzten Jahre hinein war J. J. M . van der Ven wissenschaftlich tä­
tig. Vieler Sprachen mächtig, war er als Autor, als Vortragender, als Ge­
sprächspartner in ganz Europa gefragt, hatte er sich in vielen Ländern 
Freunde erworben. 1987, zu seinem 80. Geburtstag, versammelten sich Ge­
lehrte aus vielen Ländern zu einem Symposium über das Menschenbild im 
Recht. Die Sonne dieses Lebens ging leuchtend unter. 
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Das Schriftenverzeichnis1 umfaßt ca. 600 Titel. Sie gehen in viele Dimen­
sionen. Seine große Liebe gehörte den Grundfragen des Rechts: der Rechts­
philosophie, der Rechtstheologie, der Rechtssoziologie und der Rechtstheo­
rie. Aber auch das Privatrecht, das Staats- und Verwaltungsrecht, das Prozeß­
recht und selbst das Strafrecht verdanken ihm Beiträge. Immer ragen dabei 
freilich auch hier - vor allem wohl für den auswärtigen Leser - die Arbeiten 
heraus, die sich mit Grundfragen befassen: so für das Staatsrecht etwa seine 
Arbeiten über Grund- und Menschenrechte 2 oder zum Prozeßrecht die Arbeit 
über das »Beweisrecht als Frage nach Wahrheit und nach Gerechtigkeit« 3 . 

Das arbeitsrechtliche und das sozialrechtliche Schaffen von J. J. M . van der 
Ven war zunächst davon bestimmt, daß bis in die dreißiger Jahre hinein »Ar­
beiterfrage« und »soziale Frage« allgemein weitgehend in eins gesetzt wurde, 
daß also »Sozialrecht« eine Art Oberbegriff für das Arbeitsrecht und das So­
zialversicherungsrecht der Arbeitnehmer war. Wir verdanken dieser Epoche 
Studien über das Verhältnis von Arbeit und Recht 4, Arbeiter und Kultur 5 , 
Eigentum und Arbeit 6 , die Einheit des Arbeitsrechts7 und den Menschen 
im Arbeitsrecht8. Aber die »Verallgemeinerung« des »Sozialen« über die 
»Arbeiterfrage« hinaus konnte van der Ven nicht entgehen - schon gar nicht 
in den Niederlanden, wo man in der Nachkriegszeit rasch über neue Kon­
zeptionen der Sozialpolitik nachdachte 9 . Van der Ven reflektiert den Wandel 
weit ausgreifend in einem Vortrag, den er 1959 vor der Schweizer Vereinigung 
für Sozialpolitik hält: »Was bedeutet sozialer Fortschritt heu te?« 1 0 »Der 
soziale Fortschritt ist nicht mehr ein Klassenfortschritt, sondern tatsäch­
lich ein Fortschritt der gesamten Gesellschaft« n . Sozialer Fortschritt bedeu­
tet umfassende soziale Integration12. Er erfordert »die moralische und 
soziale Verantwortung eines jeden einzelnen, aber auch die Förderung und 

1 In seinem Buch »In de kern en over de grenzen van het recht« (1973) findet sich eine se­
lektive Bibliographie des bis dahin vorliegenden Werks (S.59ff.) [Bibliographie I]. 
Diese Bibliographie wurde in dem Sammelband »De mens in zijn rechtsorde« (1981, 
S.417f.) ergänzt [Bibliographie II]. Eine Bibliographie der deutschsprachigen Werke 
van der Vens findet sich in dem Sammelband »Ius humanuni. Das Menschliche und das 
Rechtliche« (1981, S. 421 ff.), der eine Auswahl deutschsprachiger Werke van der Vens 
enthält [Ius humanuni]. Aber auch nach dem Erscheinen dieser Sammelbände war es 
J. J. M. van der Ven gegönnt, noch 42 Titel zu veröffentlichen. Ein Verzeichnis liegt dem 
Verfasser vor. 

2 Siehe dazu die Verzeichnisse in Anm. 1 passim. 
3 Iushumanum, S. 317 ff. 
4 Arbeiden recht, 1942. 
5 Arbeideren Cultuur, Sociaal MaandbladArbeit, 1950, S. 372ff. 
6 Eigendom en arbeid, 1947: Arbeider en privaateigendom, Sociaal Maandblad Arbeid, 

1956, S. 664ff. 
7 Seine Antrittsvorlesung in Nijmwegen, 1947. 
8 DonumLustrale RKUniversitätNijmegen, 1949, S. 509ff. 
9 Die soziale Neuordnung in Holland, Mensch und Arbeit, 2. Jg. (1950), S. 49 ff. 

10 Iushumanum,S. 135ff. 
11 A.a.O., S. 143. 
12 A.a.O.,S. 141. 
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Inanspruchnahme aller geistig-intellektuellen und moralischen Kräfte der 
Gesellschaft« 1 3. So bricht van der Ven die ökonomische Enge herkömm­
lichen »sozialen« Denkens auf. Er will »eine, nicht nur im Materiellen, son­
dern auch und besonders im Geistigen befestigte und vertiefte Integrierung 
jedes einzelnen in das Gesamtleben der Gesellschaft«1 4. So kommen früh 
auch schon Ziele wie die Bildung in das »soziale« Blickfeld. 

Zu den neuen Wegen des Arbeitsrechts, die van der Ven nun beobach­
tete 1 5 , gehört vor allem die Mitbestimmung1 6. Die Entwicklung vom Arbeits­
recht zu einem umfassenden Sozialrecht beschäftigte J. J. M . van der Ven vor 
allem im Hinblick auf die Trennung zwischen öffentlichem und privatem 
Recht. Hatte er zunächst vom Beispiel des Arbeitsrechts hergeleitet, dieses 
könne weder dem klassischen Privatrecht noch dem klassischen öffentlichen 
Recht eingeordnet werden, sei also etwas Drittes1 7, so kam er später zu der 
These, »daß die Änderungen, welche sich anfangs in Sonderheit in und aus 
dem Arbeitsrecht ergaben, jetzt das Recht als totales Kulturdatum durchdrin­
gen. Und diese Durchdringung löst den spezifischen Unterschied zwischen öf­
fentlichem und Privatrecht allmählich, aber nicht weniger bestimmt, einfach-
hin auf« 1 8 . Das verkennt zwar die spezifische Funktion, welche die Unter­
scheidung zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht auch für das sozial be­
stimmte und durchdrungene Recht haben kann. Aber es macht die »Allgegen­
wart« des sozialen Zwecks im Recht deutlich und die Wirkungen, die sie hat. 
Spätere Untersuchungen zum Sozialrecht beruhen auf einem entsprechend 
weit ausgreifenden Konzept von sozialpolitisch geprägtem Recht 1 9. Von da­
her erkennt van der Ven auch, daß Sozialrecht sich immer wandelt - wandeln 
muß: 

»Es soll niemanden Wunder nehmen, feststellen zu müssen, daß trotz der Fülle 
sozialrechtlicher Normen und Einrichtungen noch so manches unbewältigt daliegt 
und zum Bedenken, Nachdenken, Weiter- und Wiederdenken anhält. Hüten wir uns 
vor der Illusion, wenigstens das Sozialrecht einmal zu Ende gedacht zu haben. . . . 
Der letzte Grund dafür liegt im Wesen des Menschen selbst, der ja in Sonderheit eine 
von Generation auf Generation, von Individuum zu Individuum unvollendete, Altes 
überprüfende und Neues entwerfende Existenz ist.« Eben deshalb »erweist sich das 
Sozialrecht - unter vielem anderen - als eine dauernde Aufgabe«20. 

13 A.a.O., S.147 
14 Ebenda. 
15 Vöortgang en stilstand van het arbeidsrecht. Een theoretische overdenking over veran-

dering en veroudering van en rechtsfenomeen, in: Hedendaags Arbeidsrecht, 1966, 
S. 345 ff.; Les grandes tendances du droit du travail ä l'epoque contemporaine: Pays-Bas, 
Revue internationale du Droit compare 1967, S. 117 ff. 

16 Siehe die Bibliographien I und II jeweils in Ziff. 1.2.5.1 sowie das Verzeichnis in Ius hu­
manuni. 

17 Die Überwindung der traditionellen Zweiteilung von öffentlichem und privatem Recht, 
besonders anhand des Arbeitsrechts, Ius humanum, S. 244ff. 

18 Eins - zwei - drei? Privates, Öffentliches, Soziales Recht, Ius humanum, S. 257ff. 
(S.267). 

19 Siehe insbesondere »Grundgedanken zum Sozialrecht und seiner Entwicklung«, Jahres­
und Tagungsbericht der Görres-Gesellschaft 1977, Ius humanum, S. 269ff. 

20 A.a.O.,S.283. 
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Den spezifischen Bereich des Sozialrechts, wie er heute in der Bundes­
republik Deutschland verstanden wird, nämlich des Sozialleistungsrechts, 
hat J. J. M . van der Ven zunächst unter dem Stichwort der Sozialver­
sicherung, später vor allem unter dem allgemeineren Stichwort der sozialen 
Sicherheit erörtert 2 1 . Drei Arbeiten seien hervorgehoben. In den »Rechts­
wegen zur sozialen Sicherheit« 2 2 fragt er nach den elementaren Strukturen, 
die sich aus der Begegnung des Rechts mit den Zielen der sozialen Sicherheit 
ergeben. A n anderer Stelle fragt er nach dem Verhältnis zwischen der 
sozialen Sicherheit und der persönlichen Verantwortlichkeit2 3. Die letzte 
Arbeit zum Thema der sozialen Sicherheit dürfte eine seiner denkwürdigsten 
bleiben. Sie stellt die »soziale Sicherheit« und die elementare Unsicherheit 
aller menschlichen Existenz einander gegenüber 2 4 . Verharrt die Rechts­
philosophie gemeinhin noch in den exemplarischen Denkwelten des Straf-
und Privatrechts: J. J. M . van der Ven hat die Brücke von der Philosophie 
zum Sozialrecht geschlagen. 

Die Mitarbeit in der Internationalen Arbeitsorganisation hat van der Ven 
in den Bereich des internationalen Sozialrechts 2 5 , vor allem aber auf das Ge­
biet der Sozialrechtsvergleichung geführt. Zwei grundlegende Arbeiten van 
der Vens sollten in der Sozialrechtsvergleichung immer Beachtung finden: 
diejenige über »Die Internationale Arbeitsorganisation als Forum der 
Rechtsvergleichung« 2 6 und diejenige über »Sozialrecht und Menschen­
bild« 2 7. Gegenüber den Schwierigkeiten, die Übereinkommen und Empfeh­
lungen der Internationalen Arbeitsorganisation in die Fülle der ideellen, ge­
sellschaftlichen, ökonomischen und politischen Unterschiede der Mitglied­
staaten hinein zu formulieren und durchzusetzen, wurden ihm die Menschen-

21 Siehe die Bibliographien I und II jeweils unter 1.2.5.4. 
22 Ius humanum, S. 148ff. 
23 Sociaale zekerheid en persoonlijke verantwoordelijkheid, Sociaal Maandblad Arbeid, 

1966,S.537ff. 
24 Securite sociale et insecurite existentielle, in: Sociaal en zeker, Festschrift für G. M. J. 

Veldcamp,1986,S.211ff. 
25 Studien über die Internationale Arbeitsorganisation finden sich in Bibliographie I und II 

unter 1.2.5.1. und in Ius humanum, S. 112ff., 302ff. - Siehe ferner etwa die Studien über 
die Europäische Sozialcharta (Europese Sociaal Handvest en Nederland, Sociaal 
Maandblad Arbeid, 1965, S. 386ff.; Het eigen karakter van het Europees Sociaal Hand­
vest, in: / . / . M . van der Ven (Hg.), Het Europees Sociaal Handvest, 1982, S. 1 ff. 

26 Das rechtsvergleichende Forum der IAO, in: H a n s E Zacher (Hg.), Methodische Pro­
bleme des Sozialrechtsvergleichs, 1977, S. 171 ff. Dort hat er den Grund zur Theorie der 
»vertikalen Rechtsvergleichung« - nämlich der Vergleichung zwischen internationalem 
Sozialrecht und nationalem Soziairecht (einem nationalen Sozialrecht oder mehreren 
nationalen Sozialrechten) gelegt. Siehe dazu H a n s E Zacher, Einleitung: Horizontaler 
und vertikaler Sozialrechtsvergleich, in: H a n s E Zacher (Hg.), Sozialrechts vergleich im 
Bezugsrahmen internationalen und supranationalen Rechts, 1978, S.9ff., insb. S.15 
Anm.l9,S.18ff.,S.120ff. 

27 Sozialrecht und Menschenbild. Bemerkungen zum Rechtsvergleich zwischen den kul­
turkreisen, Vierteljahresschrift für Sozialrecht Bd. 9 (1981), S. 1 ff. 
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rechte zu einer immer bedeutsameren Orientierung2 8. Seine Untersuchungen 
über die Freiheit als juristisches Motiv in der Internationalen Arbeitsorgani­
sation 2 9 und über Frauen und Kinder, Jugend und Familie als Richtpunkte in 
den Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation30 sind speziellere 
Beispiele dafür, wie er gegenüber der Technizität internationalen Sozialrechts 
Werte zur Geltung brachte. 

/ / / . 

J . J . M . van der Ven war ein gläubiger katholischer Christ. Alles Mühen um 
Recht und Gerechtigkeit, um die richtige soziale Ordnung, um die Achtung 
vor dem Menschen, um die Freiheit des Menschen, um die Hilfe für den Men­
schen fand in seinem Glauben den letzten und wichtigsten Grund. Nicht als 
ob J. J. M . van der Ven sich jemals die Antwort auf eine Frage durch die Beru­
fung auf kirchliche Lehre oder Tradition leicht gemacht hätte! Im Gegenteil 
hat er stets die Sache an sich betrachtet und alle Meinungen in Erwägung ge­
zogen. Aber er hat dies alles aus der Liebe und der Verantwortung heraus ge­
tan, die nach christlicher Offenbarung Gott dem Menschen für den Menschen 
aufgibt. 

Daß diese Grundhaltung auch zu vielen Arbeiten nicht nur über Rechtsphi­
losophie und Rechtstheologie, sondern auch zu Kirche und Kirchenrecht ge­
führt hat3 1, kann hier nur angedeutet werden. 

I V . 

J . J . M . van der Ven hat sich nach dem Krieg herausragende Verdienste um 
die niederländisch-deutsche Verständigung erworben. Die Liste seiner 
deutschsprachigen Veröffentlichungen 3 2 beginnt 1946 mit einem Aufsatz, der 
die bezeichnende Überschrift trägt: »Immer wieder die deutsche Frage.« 3 3 In 
keiner Sprache außer der niederländischen schrieb er so viel wie in der deut­
schen. Obwohl er, eine wahrhaft europäische Persönlichkeit, in vielen Län­
dern akademische und persönliche Freunde hatte, so waren seine Beziehun­
gen wohl zu keinem anderen Land so zahlreich wie zu Deutschland. 1962 
hatte er vorübergehend in Münster den Lehrstuhl für christliche Soziallehre 
inne 3 4. 1972 verlieh ihm die Juristische Fakultät der Universität München die 

28 Einschränkung und Aufteilung sozialer Grundrechte, in: Festschrift für Georg Wanna-
gat, 1981, S. 643 ff.; L'universalite des droits de l'homme comme probleme de droit com-
pare. Experiences d'une expertise, in: Festschrift für J. G. Sauveplanne, 1984, S. 251 ff.; 
Mensenrechten en rechtsvergelijking. Een onderzoek binnen het raam van de IAO, pre-
advies Nr. 35 Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, 1984. 

29 Siehe Bibliographie II unter 1.2.5.1. 
30 Ius humanum, S. 112ff. 
31 Siehe die Bibliographien in Anm. 1. 
32 Ius humanum, S. 421 ff. 
33 Vaterland vom 30. März 1946. 
34 Als Nachfolger von Joseph Höffner, der damals zum Bischof von Münster ernannt 

wurde und später zum Erzbischof von Köln. 
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Würde eines Ehrendoktors - nicht zuletzt, um damit van der Vens Verdienste 
um den Austausch mit der deutschen Rechtsphilosophie zu würdigen. Ein 
wichtiges Forum der Begegnung mit deutschen Gelehrten vieler Disziplinen 
war ihm die Görres-Gesellschaft. Sie verlieh ihm noch 1987 ihren Ehrenring. 
Lange vorher schon hatte ihn die Bundesrepublik Deutschland mit dem Gro­
ßen Verdienstkreuz ausgezeichnet. 

J. J. M . van der Ven ist am 10. Mai 1988 in Köln gestorben. Er war unter­
wegs nach Tutzing, um dort an einem rechtsphilosophischen Colloquium zu 
Ehren Arthur Kaufmanns teilzunehmen. Bei der Beerdigung sagte sein Sohn 
Pieter: 

»Ich begrüße recht herzlich Vaters Freunde aus Deutschland. Während der letzten 
vier Jahrzehnte ist Deutschland für ihn soviel wie ein zweites Vaterland geworden. 
Sicher war er sehr beeindruckt von der großen kulturellen und wissenschaftlichen 
Tradition. Sonst hätte er sich nicht gleich nach dem Krieg so eingesetzt, die kulturel­
len und wissenschaftlichen, also menschlichen Beziehungen zwischen den beiden 
Ländern wieder aufzubauen. Aber wie hätte er das durchhalten können, hätte er 
nicht so viele sehr gute und tiefe Freundschaft finden und teilen können. Daß er ge­
rade in Deutschland auf einer Reise aus Freundschaft gestorben ist, ist bei aller Be­
trübnis doch auch seiner Person ganz angemessen.« 


